
Amt Temnitz

- Gemeinde Temnitzquell -

 

Ergebnisprotokoll zu der

1. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Temnitzquell im Jahr 2022

am 21. Februar 2022 im Dorfgemeinschaftshaus in Rägelin, Neuruppiner Straße 32

Beginn:  19:00 Uhr Ende:  21:49 Uhr

Anwesenheit

1. Gemeindevertreter:innen

• Bernd Müller
• Helmut Braun
• Ulf Gentikow (ab 19:08)
• Harri Graf
• Marianne Kramer

• Petra Ludwig
• Laureen Rieck (ab 19:05)
• Tino Schulze-Brandies
• Gabriela Wäbersky

2. Mitarbeiter:innen des Amtes Temnitz

• Fachamtsleiterin: Kerstin Dames
• Fachamtsleiterin: Jenny Buschow

• Protokollführer: Fabian Morine Correa

3. Gäste

• Einwohner:innen der Gemeinde
• Vertreter:innen der Presse

• Plankontor Stadt und Land GmbH
• Assetseeds Ltd. 

Abwesenheit

Gemeindevertreter:innen

• Rüdiger Rogge – entschuldigt • Henrik Stamer – entschuldigt
  
Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Bericht des Amtsdirektors

4. Informationen des ehrenamtlichen Bürgermeisters

5. Einwohnerfragestunde

Amt Temnitz                                                        Wir sind für Sie da:
Bergstraße 2 Dienstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 18 Uhr
16818 Walsleben                               Donnerstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 16 Uhr
Telefon 033920 675-0              Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr



 

6. 40/2021 Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3
Abs. 1 BauGB sowie der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Netzeband Nr. 1 „Betreutes Wohnen
an der Alten Schule“

7. 41/2021 Beschluss über den Entwurf und zur formellen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB und der Nachbargemeinden zum Bebauungsplan Netzeband Nr. 1 „Betreutes Wohnen
an der Alten Schule“

8. 37/2021 Erste Änderung der Geschäftsordnung der Gemeinde Temnitzquell

9. 38/2021 Fünfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Temnitzquell

10. 01/2022 Aufhebung  und  Neuabschluss  eines  Konzessionsvertrages  für  das  Versorgungsnetz  Gas
nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

11. 02/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 der Gemeinde Temnitzquell 

12. 03/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 der Gemeinde Temnitzquell 

13. 04/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 der Gemeinde Temnitzquell 

14. 05/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 der Gemeinde Temnitzquell 

15. 06/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Temnitzquell 

16. 07/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Temnitzquell 

17. 09/2022 Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssicherungskonzept 2022 der Gemeinde Temnitzquell

18. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

19. Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil)

 

II. Nicht öffentlicher Teil

20. Eröffnung der Sitzung (nicht öffentlicher Teil)

21. Bericht des Amtsdirektors

22. Informationen des ehrenamtlichen Bürgermeisters

23. Grundstücksangelegenheit, Information zum Wegebauprojekt Gallbergweg

24. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

25. Schließung der Sitzung
  
Ergebnisse

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr  Müller  begrüßt die anwesenden Gemeindevertreter:innen, Mitarbeiter:innen des Amtes und die
Gäste. Er stellt  fest, dass die Gemeindevertretung mit 7 stimmberechtigten Gemeindevertreter:innen
beschlussfähig ist.
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2. Feststellung der Tagesordnung

Die  Gemeindevertretung  fügt  in  der  Tagesordnung  als  TOP  5  die  Vorstellung  des  Projekts  einer
geplanten Photovoltaikanlage bei Katerbow ein.

Die Tagesordnung wird in geänderter Form anerkannt.

3. Bericht des Amtsdirektors

• Am 24.12.2021 sei in den Sanitärcontainer in Netzeband eingebrochen. Es sei die Tür sowie der
Münzeinwurf beschädigt. Die entsprechende Strafanzeige sei am 25.12.2021 gestellt.  Bisher
ohne  Erfolg.  Die  Anfrage  der  Übernahme  der  Kosten  für  die  Reparaturen  durch  die
Gebäudeversicherung sei am 03.02.2022 auf Grund von Vandalismus, der nicht mit versichert
sei abgelehnt. Bis März müsse eine umgehende Reparatur mit Kosten in Höhe von 800,00 €
erfolgen.

• Am  08.12.2021  sei  die  Überlassungs-  und  Nutzungsvereinbarung  für  die  Temnitzkirche  in
Netzeband zu du den Bedienung des Vertrags vom 26.06.2020 um ein Jahr verlängert. Die
Neuverhandlungen folgen im Mai 2022 für eine Vertragslaufzeit bis 2023.

• Die  Erneuerung  der  Treppe  am  Gutshaus  in  Netzeband  sei  erforderlich.  Hierzu  sei  ein
Baugenehmigung durch den Landkreis erforderlich. Für das Planungskostenverfahren liege eine
Kostenübernahmeerklärung durch den Förderverein Temnitzkirche e. V. vor. In den Gesprächen
zwischen der Gemeinde, dem Amt und dem Förderverein Temnitzkirche e. V. sei abgestimmt,
dass die Gemeinde die Kosten für die Antragstellung in Höhe von circa 300,00 € beim Landkreis
übernehme.

• Es liege eine Baugenehmigung für  die Errichtung einer Kuppelstation durch die E.DIS Netz
GmbH in Rägelin an der Kirchstraße Richtung Pfalzheim vor.

• Für den Umbau und die Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses an der Dorfstraße 35 A in
Netzeband gäbe es ein Baugenehmigung.

• Das ehemalige Feuerwehrhaus in Netzeband stehe der Gemeinde seit dem 01.01.2022 nun zur
Nutzung zur Verfügung. In den kommenden Sitzungen würden Beschlussvorlagen zur Nutzung,
Nutzungsgebühr und eine Hausordnung der Gemeindevertretung vorgelegt.

• Die zweite Änderung des Flächennutzungsplan der Gemeinde Temnitzquell in Netzeband Nr. 1
„Betreutes Wohnen an der Alten Schule“ ist mit dem Schreiben vom 06.01.2022 vom Landkreis
Ostprignitz-Ruppin genehmigt. Nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Amtes
Temnitz am 23.02.2022  ist die zweite Änderung rechtswirksam.

• Für die Revitalisierung der Feldsölle in Netzband liege der Zuwendungsbescheid für die Kosten
in  Höhe  von  63.000,00  €  vor.  In  der  kommenden  Sitzung  erfolge  die  Vorlegung  der
Ausschreibungen für die einzelnen Auftragsvergaben. Bei dem Projekt handle es sich um eine
hundertprozentige Förderung.

• Am 18.02 und 19.02.2022 seien Gesamt 36 Einsätze durch die freiwillige Feuerwehr des Amtes
Temnitz erfolgt.
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4. Informationen des ehrenamtlichen Bürgermeisters

• Die neuen Eigentümer:innen der Putenfarm der ehemaligen Firma Kartzfehn Märkische Puten
GmbH zahlen zukünftig ihre Gewerbesteuer in der Gemeinde.

• Der Theatersommer Netzeband des Fördervereins Temnitzkirche e. V.  habe sein Programm für
das Jahr 2022 gestartet.

• Das Heidefest sei wieder für dieses Jahr geplant.

5. Vorstellung des Projekts einer geplanten Photovoltaikanlage bei Katerbow 

• Herr Hahn, Assetseeds Ltd. berichtet, dass diese eine 10 ha große Privatfläche in Katerbow
östlich  der  Straße  nach  Neuruppin  zwischen  zwei  Wäldern  für  die  Entwicklung  einer
Photovoltaikanlage gepacht habe. Die Anlage solle circa 1 Mio. kW im Jahr produzieren. Es
gäbe die Möglichkeit jährlich eine einseitige Zuwendung in Höhe von 0,02 € pro kW ab dem
Zeitpunkt der Inbetriebnahme an die Gemeinde abzuführen.

6. Einwohnerfragestunde

• Im  Haushaltsplan  auf  der  Seite  49  erhöhe  sich  die  Gewerbesteuer  im  Vergleich  zum
Haushaltsplan aus dem Jahr 2020 für das Jahr 2021. Die genannte Summer für das Jahr 2021
seien anhand der Daten aus dem Jahr 2020 eingeplant. Die Differenz der Summe entstehe auf
Grund von Einnahmen oder Rückzahlungen durch Bescheide des Finanzamtes. Für das Jahr
2022 seien ebenfalls noch Einnahmen aus den Jahren 2016, 20217 und 2018 enthalten. Die
Einnahmen seien nicht nur aus dem aktuellen Haushaltsjahr.

• Sei die Differenz auf Seite 49 Nr. 15 des Haushaltsplans für das Jahr 2022 im Vergleich zu dem
Jahr 2021 auf Grund der erhöhten Amtsumlage. Ja, dies sei der Grund.

• Es  gäbe  die  Frage,  ob  das  Amt  Druck  auf  ehrenamtlichen  Bürgermeister  der  Gemeinde
Temnitzquell auf Grund der finanzielle Defizite in der Gemeinde ausübe und daher Gewinne aus
Windkraftanlagen, entgegen des allgemeinen Interesse in Betracht gezogen würden. Es würde
keiner Druck auf den ehrenamtlichen Bürgermeister ausüben. In den letzten Sitzung sei lediglich
die  Antragstellung  solcher  Anlagen befürwortet.  Ein  Zustimmung über  ein  Bau einer  solche
Anlage sei nicht erfolgt. 

• Es  würde  gebeten,  entsprechende  fachliche  Auskunft  über  die  eventuellen  Gewinne  durch
Windkraftanlagen zu geben. Es sei nicht bekannt, dass Gewinne in einer erforderliche Größe
durch Windkraftanlagen für  Gemeinden erzielt  werden können.  Eine entsprechende Antwort
würde folgen. 

• Es gäbe die Frage, wie hoch die Ein- und Ausgaben des Wohnblockes in Rägelin seien. Im
Entwurf  des Haushaltsplan würden diese nicht  getrennt  aufgeschlüsselt.  Es handle sich um
gemeindeeigen Wohnungen. Diese beinhalten die Wohnungen für Netzeband und Rägelin. Eine
gesonderte Aufstellung sei nicht erforderlich. Im Wohnunwesen gäbe es für das Jahr 2022 im
Gesamtergebnis einen Überschuss von 5.800,00 €.

• Das Heidefest sei für den 27.08.2022 geplant.
• Für  Pfalzheim  gäbe  es  die  Anfrage  zwei  bis  drei  Straßenbeleuchtungen  nach  23:30  Uhr

eingeschaltet zu lassen. In der ganzen Gemeinde sei es regelte,  dass bis auf die L 18 alle
Straßenbeleuchtungen  ab  23:30  Uhr  ausgeschaltet  würden.  Derzeit  sei  keine  Änderung
möglich.

• Für den Bürgersteig beim Neubaugebiet auf der ungefähren Höhe der Neuruppiner Straße 7 bis
27 in Rägelin gäbe es die Anfrage diesen auf eine ungefähren Länge von 120 m und der Breite
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von ungefähr 1 m zu pflastern oder alternativ mit Schotter auszubessern.

7. 40/2021 Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3
Abs. 1 BauGB sowie der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Netzeband Nr. 1 „Betreutes Wohnen
an der Alten Schule“

Herr Lewin, Plankontor Stadt und Land GmbH, erläutert die Sachdarstellung und erklärt, dass nach den
heutigen Beschlüssen und der Bekanntmachung im Amtsblatt des Amtes Temnitz am 27.04.2022 die
öffentliche Auslegung von ungefähr Mai bis Juni erfolge könne. Dann könne voraussichtlich im dritten
Quartal 2022 der entsprechende Satzungsbeschluss gefasst werden.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Temnitzquell wägt die von den Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange, der Öffentlichkeit sowie den Nachbargemeinden vorgebrachten Anregungen und
Hinweise zum Bebauungsplan Netzeband Nr. 1 „Betreutes Wohnen an der Alten Schule“ entsprechend
der vorliegenden Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander gerecht ab
und  beschließt  die  78-seitige  Abwägung  der  Stellungnahmen  (Stand  November  2021)  aus  den
Beteiligungsverfahren  gemäß  §  3  Abs.  1  und  §  4  Abs.  1  BauGB  in  seiner  Gesamtheit  als
Zwischenabwägung.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 9 0 0 0

8. 41/2021 Beschluss über den Entwurf und zur formellen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2
BauGB und der Nachbargemeinden zum Bebauungsplan Netzeband Nr. 1 „Betreutes Wohnen
an der Alten Schule“

Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt  den  Entwurf  des  Bebauungsplanes
Netzeband Nr. 1 „Betreutes Wohnen an der Alten Schule“ mit Planzeichnung (Teil  A) und textlichen
Festsetzungen  (Teil  B)  (Stand  November  2021)  und  billigt  den  Entwurf  der  Begründung  mit
Umweltbericht (Stand November 2021). Der Entwurf des Bebauungsplanes Netzeband Nr. 1 „Betreutes
Wohnen an der Alten Schule“ nebst Entwurf der Begründung und dem Umweltbericht ist gemäß § 3 Abs.
2  BauGB  für  die  Dauer  eines  Monats,  mindestens  aber  für  die  Dauer  von  30  Tagen,  öffentlich
auszulegen und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
zu beteiligen. Auf Grundlage des § 4 a Abs. 4 BauGB sind die Unterlagen ergänzend für die Dauer der
öffentlichen  Auslegung  auf  der  Internetseite  des  Amtes  Temnitz,  handelnd  für  die  Gemeinde
Temnitzquell, einzustellen.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 9 0 0 0
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9. 37/2021 Erste Änderung der Geschäftsordnung der Gemeinde Temnitzquell

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Temnitzquell stimmt der Änderung der Geschäftsordnung für die
Gemeinde Temnitzquell zu.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 9 0 0 0

10. 38/2021 Fünfte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Temnitzquell

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Temnitzquell beschließt die Fünfte Satzung zur Änderung der
Hauptsatzung der Gemeinde Temnitzquell.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 9 0 0 0

11. 01/2022 Aufhebung  und  Neuabschluss  eines  Konzessionsvertrages  für  das  Versorgungsnetz  Gas
nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt  die  Aufhebung  des  bestehenden
Konzessionsvertrages Gas mit dem Energieversorger E.DIS Netz GmbH zum 21.02.2025 und beauftragt
die  Amtsverwaltung  die  beabsichtigte  Neuausschreibung  des  Konzessionsvertrages  Gas  gemäß
§ 46  Absatz  3  EnWG für  einen  Zeitraum von  20  Jahren  im Bundesanzeiger  öffentlich  bekannt  zu
machen.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 9 0 0 0

12. 02/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 der Gemeinde Temnitzquell 

1. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)  den  stichprobenartig  geprüften  und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 der Gemeinde Temnitzquell (Anlage).

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

2. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
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Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf)  die  Entlastung des  Amtsdirektors  für  den
stichprobenartig geprüften und festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 der Gemeinde
Temnitzquell.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

13. 03/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 der Gemeinde Temnitzquell

1. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)  den  stichprobenartig  geprüften  und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 der Gemeinde Temnitzquell (Anlage).

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

2. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf)  die  Entlastung des  Amtsdirektors  für  den
stichprobenartig geprüften und festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 der Gemeinde
Temnitzquell.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

14. 04/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 der Gemeinde Temnitzquell

1. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)  den  stichprobenartig  geprüften  und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 der Gemeinde Temnitzquell (Anlage).

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

2. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf)  die  Entlastung des  Amtsdirektors  für  den
stichprobenartig  geprüften  und  festgestellten  Jahresabschluss  für  das   Haushaltsjahr  2014  der
Gemeinde Temnitzquell.
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Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

15. 05/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 der Gemeinde Temnitzquell

1. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)  den  stichprobenartig  geprüften  und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 der Gemeinde Temnitzquell (Anlage).

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

2. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf)  die  Entlastung des  Amtsdirektors  für  den
stichprobenartig geprüften und festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 der Gemeinde
Temnitzquell.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

16. 06/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Temnitzquell

1. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung  des  Landes  Brandenburg  (BbgKVerf)  den  stichprobenartig  geprüften  und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Temnitzquell (Anlage).

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

2. Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt,  gemäß  §  82  Absatz  4  der
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf)  die  Entlastung des  Amtsdirektors  für  den
stichprobenartig geprüften und festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde
Temnitzquell.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

Seite 8



 

17. 07/2022 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Temnitzquell

1. Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Temnitzquell beschließt, gemäß § 82 Absatz 4 der Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) den geprüften und festgestellten Jahresabschluss für
das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Temnitzquell (Anlage 1).

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

2. Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Temnitzquell beschließt, gemäß § 82 Absatz 4 der Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg (BbgVerf) die Entlastung des Amtsdirektors für den geprüften und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Temnitzquell.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 8 0 1 0

18. 09/2022 Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssicherungskonzept 2022 der Gemeinde Temnitzquell

Seite 9 Produktkonto 4411000 müssen ab Mitte des Jahres die Miet- und Pachtpreise für eine zukünftige
Änderung  geprüft  werden und  der  Vertrag  mit  dem  Theatersommer  Netzeband  des  Fördervereins
Temnitzkirche e. V. entsprechend angepasst werden.

Seite 10 Produktkonto 5211000 solle von 2.000,00 € auf 1.000,00 € angepasst werden.

Seite 15 Produktkonto 5431000 sei herauszunehmen.
Seite  23  Produktkonto  5211100  liege  eine  Kostenübernahmeerklärung  durch  den  Förderverein
Temnitzkirche  e.  V.  vor.  Lediglich  300,00  €  für  den  zugesagten  Baugenehmigungsantrag  müsse
enthalten bleiben. Die je 28.000,00 € für zwei Dreiraumwohnungen seien für die Jahre 2022 und 2023
zu streichen.

Seite 29 Produktkonto 5221000 seien die Kosten für Nr. 2 von 15.000,00 € auf 5.000,00 € anzupassen.

Seite 29 Produktkonto 5221000 sei Nr. 4 herauszunehmen.

Seite 30 Produktkonto 5271200 würden die 16.000,00 € auf die 13.000,00 €, wie für das Jahr 2021
geändert.

Seite 38 Produktkonto 5431000 sei Nr. 1 zu streichen.

Seite 41 Produktkonto 4321000 solle für eine zukünftige Änderung geprüft werden.

Seite 41 Produktkonto 4321100 solle für eine zukünftige Änderung geprüft werden.

Seite 43 Produktkonto 5211000 sei Nr. 2 herauszunehmen.
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Seite 46 Produktkonto 4141000 sei zu streichen.

Seite 46 Produktkonto 5211000 sei Nr. 2  herauszunehmen.

Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Temnitzquell  beschließt  den  vorliegenden  Entwurf  des
Haushaltsplans 2022 mit  den Änderungen gemäß Protokoll  und beauftragt  die  Amtsverwaltung den
Haushaltsplan 2022 entsprechend aufzustellen und zur Beschlussfassung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

9 9 0 0 0

19. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

• Frau  Kramer  macht  darauf  aufmerksam,  dass  das  Protokoll  der  letzten  Sitzung  fehle.  Aus
krankheitsbedingten Gründen sei dies noch nicht fertiggestellt.

• Frau  Kramer  informiert,  dass  für  die  Abwasserentsorgung  der  Klärgruben  auf  privaten
Grundstücken eine extra Gebühr in Höhe von circa 30,00 € berechnet würde. Dies sei in einem
Beschluss  der  letzten  Sitzung  des  Zweckverband  Wasser/Abwasser  Fehrbellin-Temnitz
beschlossen.

• Frau Wärbersky  teilt  mit,  dass  das  Storchennest  in  Rägelin  neu  aufgebaut  werden müsse.
Weiter bittet Sie darum, ob nicht ein Storchen-Experte für eine kommende Sitzung eingeladen
werden könne. 

• Herr Schulze-Brandies berichtet, dass auf Grund des derzeitigen Wetters, dem Regen und Wind
die Reinigung der Regenwasserabläufe erforderlich sei. Nach Rücksprachen mit Herrn Zieten
vom Amt würde dies für März 2022 geplant.

• Herr  Braun  bittet  um Pflegemaßnahmen  des  Banketts  auf  der  Höhe  der  Dorfstraße  32  in
Rägelin.

20. Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil)

Der öffentliche Teil der Sitzung endet um 21:38 Uhr.

   

II. Nicht öffentlicher Teil

21. Eröffnung der Sitzung (nicht öffentlicher Teil)

Der nicht öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 21:39 Uhr.

22. Bericht des Amtsdirektors

Keine Anmerkungen.

23. Informationen des ehrenamtlichen Bürgermeisters

Herr Müller macht Ausführungen.

24. Grundstücksangelegenheit, Information zum Wegebauprojekt Gallbergweg
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25. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

26. Schließung der Sitzung

Die Sitzung endet um 21:49 Uhr.

Temnitzquell, Ortsteil Rägelin, Walsleben,

08.03.2022 03.03.2022

Bernd Müller,
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Temnitzquell

Fabian Morine Correa 
Protokollführer
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